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Mehrzahl der Menschen entfaltet dieses Grundrecht weit

mehr EffektivitUtl als etwa die EigentumsGnrantie. Bei der •

VerhUnGung eines auch nur V6rlU~fig wirkenden BerufSVer

botes ist diese~ hohe Rang. dem das Grundrecht auf Berufs

ausUbungsfreiheit zukommt. zu beachten..

Deshalb muß der Eingriff im Hinblick auf die abzuwendende

Gefahr

a) notwendig und

b) verhältnismäßig sein.

~~ '

Betr.: AZ: 1 BJs 80/77

Ir BGs 353/78

Sehr eeehrter Herr Bundesrichter Kuhnl

geeen den Beschluß des ErmittlunGsrichters des Bundesgerichts

hofes vom 23. März 19781 mit dem dem Beschuldieten Armin

N ewe r 1 a vorläufiG verboten wird. den Beruf eines Rechts

-anwaltes auszuUbenl lege ich hiermit

,B e s 'c h wer de

'ein.

1) Das strafrechtliche Berufsverbot dient auch in der Gestalt

des. vorläufigen Berufsverbotes (§ 132 a Abs. 1 StPO) aus

schließlich der Gefahrenabwehr.

Diesem strafrechtlichen Berufsverbot steht das Grundrecht

der BerufsausUbungsfreiheit zwar nicht entgegen. Allerdings

hat gerade das Grundrecht auf BerufsausUbungsfreiheit im

Hinblick auf die soziale Existenz des Menschen eine.funda

mentale Bedeutung. FUr die soziale Existenz der übergroßen
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~-2) Jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Verhängung

eines vorlfiufigen Berufsverbotes gegen Rechtsanwalt Newerla

als Eingriff weder notwendig noch verhältnismäßig.

a) Der BeSChUldigte Newerla befindet sich in Untersuchun~s

haft. Die Fortdauer d~r Untersuchuneshaft ist vom Bundes

gerichtshof Ober die 6-Monntefrist hinaus angeordnet

worden. Es ist schlechterdings nicht ersichtlich. wie

der BeSChUldigte Newerla unter diesen Umständen unter

Mißbrauch seines Berufes oder unter ~rober Verletzung

der ,Pflichten reChtswidrige Handlungen begehen könnte.

zumal die Verfolgung seiner beruflichen'~ätigkeit gegen

wärtig nicht unter die anwaltlichen Privilegien des

§ 148 I StPO~fällt.

b) Die Anordnunk eines vorläufigen Berufsverbotes im Hin

blick auf eine mögliche Haftentlassung des BeSChUldigten

vor Ergehen eines Urteils (vgl. S. 7 des Beschlusses) ist

nicht notwendig. Ohnehin kommt es auf die im Beschluß;

'a.a.O. erwähnte Rechtskraft eines Urteils nicht an. In

Frage stUnde nur die Zeit zwischen einer etwaigen Haft

.entlassung und dem Er~ehen eines erstinstanzlichen Ur~eils.

Insoweit abe~'1st nicht erkennbar. warum die Anordnung

eines vorläUfigen Berufsverbotes nicht mit der gleiPben

Eile getroffen werden könntel wie die Anordnung der Heft-
, .. ~..

entlassung selbst. Dies insbesonder'! danp. wen~';-;:ms:dten

,.
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b) Problematischer scheint sieh dies zu verhalten im Hin- ,

blick auf die Newerla zur Last gelegte "grobe Verletzung

der m1t der AusUbune se1nes Berufos verbundenen Pflich

ten". Letztlich s~ützt sich das gegen Newerla erGangene.

,uneingeschränkte vorläufige Berufsverbot auf d~ese 2. Al

ternative vom ~ 10 StaB. wie die Begründung des Beschlus

ses im letzten Absatz von S. 7. zeigt:

Mit dieser Begründung wird das strafrechtliche Berufsver

bot in unZUlässiger Weise erstreckt auf das der anwalt

l!chen Ehrengerichtsbarkeitvorbehaltene Oeb\et. der nicht

nur präventiv sondern auch repressiv zu sanktionierenden

Verletzung von ~tandespflichten. Zur Er~äuterung dieses

Standpunktes erscheint es notwendig. das strafrechtliche

Berufsverbot besonders in seinem Verhältnis zur standes

rechtlichen Ehrengerichtsbarkeit rechtsdogmatisch zu

untersuchen:

~

der Bundesanwaltschaft vorsorGlich ein ent~prechender

hntrac gestell~ wUrdo (wenn es Uberhaupt oines Bolchen

Antrages bedarf).

c) Die TraGweite (RiChtigkeit und Bedeutung) des unter b)

ausgefUhrten erhellt schon daraus. daß die Ver-

hängung eines Berufsverbotes. auch eines vorläufigen.

wegen des rein präventiven Charakters der Maßnahme zu

erfolgen hat aufgrund einer prognose. die im Zeitpunkt

der Entscheidung selbst zu treffen ist. Deshalb darf auch

nicht der fUr die Entscheidung maßgebliche Zeitpunkt da

durch vorverlegt werden. daß ein vorläufiges Berufsver

bot vorab verhängt wird im Hinblick auf st~afprozessuale

Umsttinde. die Uberhaupt erst in einer unbestimmten Zukunft

eintreten könnten. mit deren Eintreten also nicht einmal

sicher cerechnet werden kann.

3) Wenn Uberhaupt. so darf gecen Rechtsanwalt Newerla nur ein

eingeschrUnktes Berufsverbot erla~sen werden, weil auch in

einem ge~en Newerla cerichteten Urteil - alle Anschuldiguntcn

einmal als erwiesen unterstellt - nur ein eingeschränktes Be

rufsverbot erlassen werden dUrfte.,
a) Dies ist ohne weiteres einsichtig im Hinblick auf jene

Tatvor\-/ürfe, die einen lUßbrauch von Verteidigerrechten

implizieren wUrden. die also unter Mißbrauch einer beruf

l~chen Stellung begangen worden sein sollen. Gemeint ist

hier der Tatverdactt der Unterstützung einer kriminellen

Vereinigung durch rechtswidrige Obermittlung von Nachrich

ten. Dieser Gefahr kann augenscheinlich durch das Verbot

der Obernahme entsprechender Strafverteidigungen gewehr~

werden. Jedes Mehr an Eingriff wäre weder notwendig noch

verhältnismäßig im Hinblick auf die zu beseitigende b1W.

eindämmende Gefahrenquelle.
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Die beidenAlternativen des § 70 StaB können in ihrem

Verhältnis zueinander präzi3er bestimmt werden. als

dies bisher geschehen ist.
,

So hat der Bundesgerichtshof in einer in NJW 1965.

S. 1568. veröffentlichten EntscheidunG behauptet, die

Merkmale des Mißbrauchs der beruflichen Stellune und

der groben Verletzung BinGen unabGren~bar ineinander

Über; ~nd in der Tat werde die FraGe ~ieser Abgren

zune weder in Judikatur noch in Liter~tur zwischen

zeitlich präziser untersucht. Meines ~rachtens ist

jedenfalls fOlgendes festzustellen: u

.1) 'Jeder Mißbrauch einer beruflichen Stellung ist

z~gleich ein Verstoß gegen berufliche Pflichten;
,

2) Satz ~ ist nicht umkehr~ar; d.h.) nicht jeder

Versto~ gegen berufliche Pflichten ist zugleich

ein Mi~brauch einer beruflichen Stellung: Der Arzt.

der mehrfach Tupfer oder Fäden aus einer Operations

wunde zu entfernen vergaß. verstößt in grober We~se

ge~en seine berufliche Sorgfaltspflicht.. ohne zu

gleich seine berufliche Stellun~ zu m;U!lbra,:.cheh.
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Die in Judikatur und Literatur entschiedenen bzw. erwähn

ten Fälle bestätigen dieses ErgeUnis; danach wird als

"Nißbrauch" der beruflichen &te11ung ane;esehen:

-0) ~us demVerhUltnis von Satz' 1zu Satz 2 rechtfer

tigt sich. daß ~ei der ersten Alternative nur an

voro~tzltch beganßene Taten die Verhänßunß·ei~

nes DerufsverUotes geknüpft werden kann. währ

rend bei der 2. Alternative Fahrlässigkeit zu

Recht als ausreichend erachtet wird •

.(1) die vorsätzliche Vornahme rechtswidriger Abtreibun

gen oder Sterilisation durch Ä~'zte oder Hebammen;

(2) die Veruntreuung von Vermögenswerten von Mandanten

durch Täter aus rechts-, wirtschafts- und steuer

beratenden Berufen;

(3) Kuppelei durch einen Gastwirt;

(4) Presseverleumduncen durch einen Schriftleiter;

(5) Schwarzschlachtungen durch einen Metzger;

(6) Sexuelle Vergehen. an weiblichen Lehrlingen durch

einen Ausb ilder (NaChweise bei JUrgen Ballmann;

Maurach, Eyermann).

Die Gründe fUr diese unterschieldichen Anforderungen

hinsichtlich der su~JektivenTatseite liegen auf der

Hand: "Mißbrauch" setzt ein zielcerichtetes Handeln vor

aus und umtaßt deshalb immer einen bestimmten, nämlich

an diesem Ziel orientierten Tatvorsatz; dies jedenfalls

unter dem Gesichtspunkt der tUr § 70 StGB einschl~gicen

Oefahrenabwehr: denn wer nicht einmal bedingt eine Tat

und ihre Folten gewollt hat. von dem kann nicht angenomy

men werden. daß er in Kenntnis der strafrechtlichen WUrdi

"guns der Tat diese' nunmehr bewußt ins Werk setzen wolle.

Von einem solchen Täter darf Jedenfalls als Re~el ancenom

men werden. daß von ihm keine abzuwehrende Wiederholuncsv

gefahr ausgeht.

r
,:I'
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Gefahr.

Der Fall der groben Verletzung berurlicher Pflichten

erweist sich als einnotwendicer und zugleich proble

matischer Auftragstatbestand. Typisch scheint der

vom Bundesgerichtshof entschiedene Fall des seine

hygienisChe Sorgfaltsptlichten vern~chlässigenden

Frisel.lrszl.lsein, der so zum Verbrei\er einer Krtitze-
)1

Seuche wl.lrde.Die von solchem (mögllcherweise al.lch

fahrläss!gem) Verhalten ausgehenden Gefahren fUr die

öffentliche Sicherheit ~Wiederholungsgefahr aufgrund

z.B. charakterlicher Mängel einmal unterstellt) ~

werden durch die Verhängung eines Berufs.verbotes

~usgeschlossen oder doch erheblich eingeschränkt,

w~il der öffentliche Friseurbetrieb die objektive

Gefahrenquelle darstellt: mag der Friseurmeister sich

auch in Zukunft privat unhygienisch verhalten, so

geht von ihm nur die Gefahr aus, die in vergleich

barer Lag~ von jedermann ausgehen wUrde. Darf er

aber seinen Salon betre:'be:1,pJtenziert sich diese
i
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Allen diesen Fällen ist ein innerer Zusammenhang.

der Tat mit der BerufsausUbung gemeinsam mit der

FOlge, daß das Verbot der BerufsausUbung zugleich

die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit aus

scheidet oder doch erheblich eindämmt. Das Bundes

verwaltungsgericht hat deshalb zuRecht dem Zahnarzt,

der weibliche ~ehrlinge sexuell mißbraUChte. nicht

den Beruf entzogen, so~dern nur die Befugnis, weib

liche Lehr.linge auszubilden; denn im Ubrigen ging

von seiner BerufsausUbung keine Gefahr fUr die öffent

liche Sicherheit aus (BVerwGE 15, 2822 NJW 1963.

S. 875, DVBL 1963, S. 673. mit Anm. Ule und Eyer-

mann in JUS 1964 , S. 269, unter Verkennung der grund

rechtlichen Problematik).
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Uber solche speziellen standesrechtlichen Gesichtspunkte hat

aber nicht der Strafrichter zu befinden. Tut er es dOCh, so

kommt eine bedenkliche Zweigleisigkeit des Rechtsweges zum

Tragen und die Frage nach dem gesetzlichan Richter - in allen

anderen Punkten unproblematisch wegen der Verschiedenheit der

rechtlichen Gesichtspunkte - wäre aufgeworfen: will die Staats

anwaltschaft ein Berufsverbot gegen Newerla durchsetzen. weil

er seine Standespflichten verletzt haben soll. dann mag sie

ein entsprechendes Verfahren vor den Ehrengerichten betreiben.

c.

- 7

Eine grobe Verletzung beruflicher Pflidhten, die. obwohl

vorsätzlich began~en nicht zugleich einen Mißbrauch der be

ruflichen StellunG beinhalten wUrde, kommt nicht nur bei

der Verletzung beruflicher Nebenpflichten in Betracht (z.B.

Verstoß gegen Meldevorschriften).

c) Im Falle des RA: Newerla gilt hinsichtlich eines mög

lichen Mißbrauches seiner beruflichen Stellung das glei

che. was analog im Zahnarztfall zu einem eingeschränk

ten Berufsverbot durch Entziehung der Ausbildungser

laubnis gefUhrt hat: alle bisher geltend gemachten Ge

fahrenquellen gruppieren sich um eine spezifische Ver

teidieertätiCkeit. Sie entfallen mit dem Entfallen die

ser Tätigkeit.

Hinsichtlich der Newerla zur Last gelegten groben Verletzung

beruflicher Pflichten gilt folgendes:

Kein Berufsverbot vermag auszuschließen. daß "der BeschuldiGte

außerhalb seiner Berufstätigkeit und un~bhäneig davon wieder

.die RAF bzw. ihre Nachfolgeoreanisationen unterstützen" könn

te (vel. S. 7 des Beschlusses).

Im Geeensatz zum Friseurmeist~r-Fall wUrde die Verhängung.

eines Berufsverbotes also gerade nicht zur Eindämmung oder

Ausschaltung einer Gefahr fUr die öffentliche SicherheitfUh

ren. Sie erwieresich dadurch als repressive und gerade nicht

als· präventive Maßnahme. Diese Maßnahme würde nicht dem all~e-,
meinen Ziel der Gefahrenabwehr zugunsten der öffentlichen Si-

cherheit dienen. sondern ein Oberschießendes tun: sie ließe

sich nur rechtfertigen unter spezifisch standesrechtlichen Ge

sichtspunkten. etwa der sogenannten "Reinhaltung des Berufs~

standes"~
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